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Die Gemeinde führt während des Win-
terdienstes auf den öffentlichen Ver-
kehrsflächen, welche sich im Eigen-
tum der Einwohnergemeinde Gelter-
kinden befinden und dem Fahrzeug-
und Fussgängerverkehr dienen, die
Schneeräumung und Glatteisbekämp-
fung durch. Der Winterdienst wird da-
bei von den Werkhofangestellten und
Dritten auf den verschiedenen Stras-
sen nach einem Kategorien- und
Dringlichkeitsplan durchgeführt. Zum
Schutz der Umwelt und der Belagsflä-
chen erfolgt der Salzeinsatz nach dem
Grundsatz eines differenzierten Win-
terdienstes: «So viel wie nötig – so we-
nig wie möglich». Eine Schwarzräu-
mung wird nur auf bestimmten Stras-

senabschnitten angestrebt. Der Win-
terdienst auf den Kantonsstrassen er-
folgt durch den Kanton.

Damit der Winterdienst möglichst ra-
tionell und gefahrlos durchgeführt wer-
den kann, sind Fahrzeuge von öffentli-
chen Strassen und Parkplätzen zu ent-
fernen, wenn sie eine bevorstehende
Schneeräumung behindern könnten
(Strassenreglement Art. 16). Damit
können auch allfällige Beschädigungen
an den Fahrzeugen verhindert werden.

Mit dem Winterdienst wird keine
ständige Betriebsbereitschaft aller öf-
fentlichen Verkehrsflächen angestrebt.
Er erfolgt unter Berücksichtigung der

zur Verfügung stehenden personellen
und technischen Mittel. Besonders
wichtig sind auch die Eigenverantwor-
tung und die Geduld der Nutzerinnen
und Nutzer (inkl. Fussgängerinnen und
Fussgänger) der Verkehrsflächen. Diese
haben ihr Verkehrsverhalten jederzeit
den Witterungs- und Verkehrsflächen-
verhältnissen anzupassen (VRV Art. 4)
(SVG Art. 32 Abs. 1) und auch für ihre
Reisen genügend Zeit einzuplanen.

Auf folgendem Strassenabschnitt er-
folgt kein Winterdienst:

Rössliweg zwischen Lättenweg und
Oberer Chürziweg/Langacherweg

DER GEMEINDERAT

Winterdienst auf öffentlichen
Verkehrsflächen

(Styropor = EPS = Expandierter Polystyrol
Hartschaum)

Samstag, 13. Januar 2018, 09.00 bis
12.00 Uhr beim Werkhof Fääli, Ergolz-
strasse 5, Gelterkinden

Nur weisses und sauberes Styropor kann
entgegengenommen und wieder verwer-
tet werden.

Folgendes Material kann nicht angenom-
men werden:
• Jegliche Form und Art von Verpa-

ckungschips
• Styropor mit Beschichtungen, Folien,

Etiketten, Klebstreifen usw.
• Verschmutztes Isoliermaterial
• PU-Schaum-Material

Bitte beachten Sie:
• Styroporabfälle können nur an den

Sammeltagen/-zeiten entgegenge-
nommen werden.

• Das Gewerbe kann die speziellen Sam-
melsäcke (Inhalt: ½ m3) bei der Ge-
mein-deverwaltung Gelterkinden ge-
gen einen Unkostenbeitrag von Fr.
15.-- pro Sack beziehen.

Die Sammlung wird vom Oberbaselbieter
Abfallverband (OBAV) durchgeführt.

GEMEINDE GELTERKINDEN UND OBAV

Einwohnergemeinde Gelterkinden

Styropor-
Sammlung

Meldepflicht (An- und Abmeldung)
Die Eidgenössische Tierseuchenverord-
nung (TSV, SR 916.401) verpflichtet Hun-
dehaltende, ihre Hunde innert 10 Tagen
bei Erwerb, Übernahme oder Tod zu mel-
den. Die Meldung muss über die Gemein-
de erfolgen. Die Gemeinde erfasst die
Hundehaltenden in der AMICUS Hunde-
datenbank.

Gebührenerhebung
Die Hundegebührenrechnungen werden
im Januar 2018 verschickt. Die Gebühren
haben sich für das Jahr 2018 nicht verän-
dert. Die Reglemente über die Hundehal-
tung der Gemeinde Gelterkinden und die
Gebührenverordnung sind auf der Inter-
netseite www.gelterkinden.ch aufgeschal-
tet.

Gemeindeverwaltung Gelterkinden

Gemeinde Gelterkinden

Wichtige Hinweise
für
Hundehaltende

«MÄRLI und GSCHICHTE»
Jeden Mittwoch

von 14.00 bis 14.45 Uhr
noch bis 7. Februar 2018

in der Bibliothek Gelterkinden
Areal am Bahnhof, Sissacherstrasse 20

Für Kinder ab 4 Jahren.
Kommt und lasst euch überraschen.

Wir freuen uns auf euch!

Weitere Infos auf:
www.bibliothek–gelterkinden.ch

Ombudsstelle für das Wohnheim
Erzenberg «Abri»
Die kantonale Fachstelle für Sonder-
schulung, Jugend- und Behindertenhil-
fe informierte, dass zu den fachlichen
Anforderungen für die Erteilung einer
Bewilligung für Heime gehört, dass jede
Einrichtung eine namentlich genannte,
von der Heimleitung unabhängige Per-
son als Anlaufstelle für Beanstandun-
gen bezeichnet. Zurzeit laufen Bestre-
bungen, das Tätigkeitsgebiet der kanto-
nalen Ombudsstelle auf privatrechtli-
che Einrichtungen auszudehnen, die ei-
nen öffentlichen Auftrag erfüllen. Der
Gemeinderat hat beschlossen, dass bis
zu dem Zeitpunkt, zu welcher die kan-
tonale Ombudsstelle diese Funktion
übernehmen kann, der Departement-
chef «Soziales» des Gemeinderates die
Funktion der Anlaufstelle ausübt.

Irma-Gysin-Weg
Irma Gysin-Egloff war die erste Ge-
meinderätin von Gelterkinden und übte
das Mandat von 1981 bis 1988 aus. Lei-
der ist sie im Oktober 2017 gestorben.
Sie lebte während langer Zeit an der Ri-
ckenbacherstrasse, Ecke Eiweg. Bislang
gab es in Gelterkinden noch keinen
nach einer Frau benannten Weg oder

Mitteilungen Strasse. Irma Gysin-Egloff war eine in
Gelterkinden verwurzelte Person und
als erste Gemeinderätin eine Pionierin
und Wegbereiterin. Der Gemeinderat
hat daher auch als Anerkennung ihrer
diesbezüglichen Lebensleistung den
Strassenabschnitt Eiweg zwischen Bad-
weg/Haldenweg und Rickenbacher-
strasse in Irma-Gysin-Weg umbenannt.
Die Familie hatte dazu auf Anfrage ihre
Zustimmung gegeben.

Mutation Zentrumszone «Über-
bauungsziffer»
Die Gemeindeversammlung vom 20.
September 2017 beschloss, das Zonen-
reglement Siedlung betreffend Zent-
rumszone zu ändern: in Artikel 2 eine
Überbauungsziffer von neu 45 % sowie
in Artikel 13 eine maximale Überbau-
ungsziffer von neu 50 % im Rahmen
von Ausnahmeüberbauungen nach ein-
heitlichem Plan. Der Regierungsrat des
Kantons Basel-Landschaft hat diesen
Beschluss nur teilweise genehmigt. Ge-
nehmigt hatte er die Änderung von Ar-
tikel 13, also die maximale Überbau-
ungsziffer von 50 % im Rahmen von
Ausnahmeüberbauungen nach einheit-
lichem Plan. Diese Reglementsände-
rung ist zwischenzeitlich in Rechtskraft
erwachsen. Nicht genehmigt hatte der
Regierungsrat hingegen die Änderung

von Artikel 2, hier gilt demnach immer
noch eine Überbauungsziffer von 25 %.
Der Gemeinderat sowie einige betroffe-
ne Grundeigentümerschaften haben
zwischenzeitlich beim Kantonsgericht
Beschwerde gegen die Nichtgenehmi-
gung des geänderten Artikels 2 erho-
ben.

Petition «Tempo 30
in Gelterkinden»
Die SP Gelterkinden und Umgebung
überreichte am 11. Dezember 2017 an
Gemeindevertreter die Unterschriften
zur Petition «Tempo 30 in Gelterkin-
den». Die Petition, welche unabhängig
vom Stimm- und Wahlrecht von jeder
Person unterschrieben werden kann,
wurde gemäss Kontrolle der Gemeinde-
verwaltung von insgesamt 983 Perso-
nen unterschrieben. Der Gemeinderat
wird die Petition nun bearbeiten und zu
gegebener Zeit wieder dazu informie-
ren.

Skonto und Verzugszins
Der Gemeinderat hat das Skonto und
den Verzugszins, unter Berücksichti-
gung der allgemeinen Zinslage, neu
festgelegt. Demnach gilt für das Steuer-
jahr 2018 neu ein Skonto von 1.5 %
(bisher 2.0 %) sowie ein Verzugszins
von 6.0 % (bisher 5.0 %).

In 15 Oberbaselbieter Gemeinden und
im solothurnischen Kienberg läuft seit
drei Jahren ein Projekt, um die Lebens-
räume der Wiesel aufzuwerten und zu
vernetzen. Das Problem, das die Wiesel
bei uns haben, sind die fehlenden
Strukturen in der Landschaft. Früher
waren die Landwirtschaftsparzellen
wegen der Erbteilung viel schmaler als
heute, sodass es automatisch mehr
Randzonen gab. Dort wurden das Alt-
gras und kleine Gebüsche, die sich ent-
wickelt hatten, einfach stehen gelassen.
Wenn die Bauern Steine in den Äckern
fanden, warfen sie sie an den Rand, so-
dass Steinhaufen entstanden: ideale Le-
bensräume für die Wiesel.

«Das ist wegmeliorisiert worden,
weil es für die Bewirtschaftung nicht
praktisch war», erklärt Jessica Baum-
gartner, Geschäftsstellenleiterin des
Vereins Erlebnisraum Tafeljura. Die
Tendenz sei: immer grössere Maschi-
nen, immer grössere Flächen, nur noch
eine Pflanzenart, die angebaut werde.
Die Zwischenräume würden wegge-
nommen.

Es gibt zu wenig
Verstecke und Aufzuchtorte
Was die Wiesel zum Leben brauchen, ist
einerseits Nahrung. Diese ist vorhan-
den, denn Feld- und Wühlmäuse gibt es
genug. Andererseits brauchen die Wie-
sel Rückzugsorte und Verstecke sowie
Strukturen, die ihnen Deckung geben,
wenn sie sich von einem Ort zum ande-
ren bewegen, wie Hecken, Gebüsche,
Steinwälle oder kleine Gräben. Solche
Elemente finden sie auf den Wiesen

und Weiden nur vereinzelt. Ganz rar
sind geschützte Orte, an denen sie ihre
Jungen aufziehen können.

Wieselnetz Tafeljura
Die Stiftung WIN Wieselnetz hat sich
zum Ziel gesetzt, die Bestände von Wie-
seln und verwandten Arten in der
Schweiz zu bewahren. In unserer Re-
gion haben WIN und Erlebnisraum Ta-
feljura gemeinsam das erwähnte Pro-
jekt «Wieselnetz Tafeljura» lanciert. Die
Partner vor Ort sind meistens die örtli-
chen Natur- und Vogelschutzvereine,
daneben auch Gemeinden, Schulen,
Gemeindepräsidenten, Jäger und weite-
re engagierte Personen. Ihnen obliegt
es, das Projekt mit konkreten Vernet-
zungselementen umzusetzen. Rund
100 neue Strukturen sind in den letzten
Jahren erstellt worden.

Mögliche Massnahmen sind beispiels-
weise Hecken zu pflanzen, einen Bach
auszudolen, einen baggerschaufelbrei-
ten Graben auszuheben oder einen
Baumstamm ins Gelände zu legen. «Es
braucht mehr längliche Strukturen, da-
mit sich die Wiesel geschützt von einer
Wiese zur anderen bewegen können»,
sagt Jessica Baumgartner.

Ganz wichtig sind Stein- oder Asthau-
fen als Aufzuchtorte für die Jungen.
Beim Bau solcher Strukturen ist ein ge-
wisses Know-how gefragt: Der Boden
sollte so beschaffen sein, dass das Was-
ser abfliessen kann, etwa indem man
ihn auflockert oder indem man eine
Kiesgrube erstellt.

Im Innern sollten die Haufen einen
Hohlraum aufweisen, aber die Oberflä-
che sollte keine grösseren Löcher ha-
ben, damit der Fuchs nicht hinein

kommt. Die Wiesel brauchen nur ein
vier bis fünf Zentimeter grosses Loch,
um ein und aus gehen zu können. Ent-
sprechend dicht müssten die Äste «ge-
webt» werden, fügt Jessica Baumgart-
ner hinzu.

Einsatz am 27. Januar
Am Samstag, 27. Januar, können Inte-
ressierte in Zeglingen selber an einer
Wiesel-Aktion mitwirken. Eigentlich
sind es zwei Anlässe: Das Landwirt-
schaftliche Zentrum Ebenrain führt an
diesem Tag einen kostenlosen Kurs für
den Erhaltungsschnitt an alten Hoch-
stammbäumen durch, bei dem natür-
lich einiges an abgeschnittenem Astma-
terial anfällt. Die Äste werden dann auf-
gesammelt und zu einer «Wieselburg»
aufgeschichtet. Die Organisatoren ver-
sprechen neben der leichten Arbeit an
der frischen Luft eine gesellige Runde,
gute Gespräche und ein «Zvieri». Wegen
des Shuttles von Zeglingen zum Ein-
satzort sind die Organisatoren froh um
eine Anmeldung bis zum 14. Januar auf
der E-Mail-Adresse info@tafeljura.ch.
Alle weiteren Infos sind auf der Website
www.erlebnisraum-tafeljura.ch unter
«Wieselnetz Tafeljura aktuell» zu fin-
den.

Hermelin ist Tier des Jahres
Zwei Wieselarten sind in der Schweiz
heimisch: das Mauswiesel und das Her-
melin, das früher auch «Grosses Wiesel»
genannt wurde. Pro Natura hat das
Hermelin zum «Tier des Jahres 2018»
gewählt – für den Verein Erlebnisraum
Tafeljura ein Ansporn, um einen weite-
ren Effort im Projekt «Wieselnetz Tafel-
jura zu leisten.

Freiwillige bauen Hotels und Highways für Wiesel
Zeglingen Baumschnittaktion und Arbeitseinsatz am 27. Januar
MARC SCHAFFNER

Wiesel brauchen Strukturen in der Landschaft, wie etwa Asthaufen. FOTO: ZVG

Region Gelterkinden

Kino Sputnik im Kulturraum Marabu.
Donnerstag, 11. Januar 2018, 20.15 Uhr:
Dieses bescheuerte Herz. D, ab 12 J.

Dieses bescheuerte Herz ist eine auf-
wühlende Kinokomödie basierend auf
dem gleichnamigen Bestseller über den
herzkranken Daniel Meyer. Entstanden
ist eine Geschichte einer unerwarteten
Freundschaft, die Regisseur Marc Rot-
hemund sowohl feinfühlig wie auch
temporeich und mit unwiderstehlichem
Optimismus in Szene setzt. Beeindru-
ckend wie sich Elyas M’Barek als Lenny
in einer neuen, überraschenden Rolle
zeigt. Neben ihm gibt Philip Noah
Schwarz als David sein überzeugendes
Kinodebüt.

Montag, 15. Januar 2018, 20.15 Uhr:
The Killing of a sacred deer. Edf, ab 16 J.

Der erfolgreiche Chirurg Steven und
seine Ehefrau Anna leben mit ihren Kin-
dern Bob und Kim das scheinbar perfek-
te Leben. Doch Steven wird immer wie-
der von dem Teenager Martin aufge-
sucht und lädt dann eines Tages den
Jungen zu sich nach Hause ein. Doch
der Gast entpuppt sich als unheimlicher
und bedrohlicher Eindringling.

Kinoprogramm

Gemeindenachrichten

Demission
Frank Zbinden hat an der Ge-
meindeversammlung vom
Montag, 11. Dezember 2017,
seine Demission als Gemein-

derat per 30. Juni 2018 bekannt gege-
ben. Der Gemeinderat dankt Frank
Zbinden herzlich für die kompetente
und wertvolle Arbeit, welche er in die-
sen 7 Jahren für die Gemeinde Böckten
geleistet hat. Seinen Rücktritt bedauert
er sehr. Er wünscht Frank Zbinden für
seine persönliche Zukunft alles Gute.

Die Ersatzwahl für den Rest der Amts-
periode vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni
2020 wird auf den 4. März 2018 festge-
legt. Es können alle stimmberechtigten
Einwohnerinnen und Einwohner von
Böckten gewählt werden.

Böckten

Brunnmeister
Der Gemeinderat ernennt Ke-
vin Handschin ab 2018 neu
zum stellvertretenden Brunn-
meister und dankt Christian

Mohler für seinen Einsatz in dieser
Funktion in den letzten Jahren. Kevin
Handschin wird im 2018 den Lehrgang
zum Brunnmeister absolvieren.

Nutzungsplan Gewässerraum
Der Kanton erstellt auf der Grundlage
des Eidgenössischen Gewässerschutz-
gesetzes einen Nutzungsplan Gewässer-
raum. Dieser soll den Schutz der Ge-
wässer wie auch den Hochwasserschutz
verbessern. Da in den erhaltenen Unter-
lagen diverse Vorgaben unrealistisch
oder falsch sind, verfasst der Gemeinde-
rat eine detaillierte Stellungnahme im
Rahmen des Mitwirkungsverfahren.

Läufelfingen


